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Maklerleistung: Makler kann trotz Vorkenntnis des 
Kunden Vergütung verlangen 
 
Ein Makler kann trotz Vorkenntnis seines Kunden die Maklerprovision 
verdienen, wenn er zusätzliche Informationen liefert, die eine für den 
Erwerb wesentliche Maklerleistung darstellen. So sieht es das 
Oberlandesgericht (OLG) Hamm.  
 
Um eine wesentliche Maklerleistung annehmen zu können, genügt es, 
dass der Kunde durch den Nachweis des Maklers den konkreten 
Anstoß bekommen hat, sich um das ihm bereits bekannte Objekt zu 
kümmern. Eine solche weitere wesentliche Maklerleistung kann in der 
Organisation und Durchführung einer Objektbesichtigung liegen. Dies 
kommt aber nur in Betracht, wenn dem Maklerkunden das Objekt nicht 
schon vorher gut bekannt gewesen ist. 
 
Ebenso kann eine weitere wesentliche Maklerleistung nach dem OLG 
unter Umständen darin liegen, dass der Makler dem Kunden 
Unterlagen zur Verfügung stellt, die dieser benötigt, um eine 
Finanzierung zum Erwerb des Objekts zu erlangen. Hat er bereits 
vorher eine Zusage über die Finanzierung erhalten, liegt in der 
Übermittlung der Unterlagen dagegen keine weitere wesentliche 
Maklerleistung. 
 
OLG Hamm, Urteil vom 9.12.2021, 18 U 68/20 
 

Mitgliedsbeiträge: Coronabedingte Schließung eines 
Fitnessstudios: Rückzahlungspflicht von Beiträgen 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat jetzt entschieden, dass die 
Betreiberin eines Fitness-Studios Mitgliedsbeiträge zurückzahlen muss, 
die sie in der Zeit, in der sie ihr Fitnessstudio aufgrund der hoheitlichen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie schließen 
musste, von einem Kunden per Lastschrift eingezogen hat.  
 
Das war geschehen 
Die Parteien schlossen im Jahr 2019 einen Vertrag über die 
Mitgliedschaft im Fitnessstudio der Beklagten mit einer Laufzeit von 24 
Monaten, beginnend ab dem 8.12.2019. Der monatliche 
Mitgliedsbeitrag, der im Lastschriftverfahren eingezogen wurde, betrug 
29,90 Euro nebst einer halbjährigen Servicepauschale. Aufgrund der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie musste die 
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Beklagte das Fitnessstudio vom 16.3. bis 4.6.2020 schließen. Die 
Monatsbeiträge für diesen Zeitraum zog sie weiterhin vom Konto des 
Klägers ein. Eine vom Kläger im Mai 2020 erklärte Kündigung seiner 
Mitgliedschaft zum 8.12.2021 wurde von der Beklagten akzeptiert. Im 
Juni 2020 verlangte der Kläger von der Beklagten, die Mitgliedsbeiträge 
für den Zeitraum vom 16.3. bis 4.6.2020 zurückzuzahlen. Nachdem eine 
Rückzahlung nicht erfolgte, forderte der Kläger die Beklagte auf, ihm 
für den Schließungszeitraum einen Wertgutschein über den 
eingezogenen Betrag auszustellen. Die Beklagte händigte dem Kläger 
keinen Wertgutschein aus, sondern bot ihm eine „Gutschrift über 
Trainingszeit“ für den Zeitraum der Schließung an. Dieses Angebot 
nahm der Kläger nicht an. 
 
Bundesgerichtshof: Rückzahlungsanspruch gegenüber 
Fitnessstudio 
Der BGH hat entschieden: Der Kläger hat einen Anspruch auf 
Rückzahlung der für den Zeitraum der Schließung entrichteten 
Monatsbeiträge. Diesem Rückzahlungsanspruch des Klägers kann die 
Beklagte nicht entgegenhalten, der Vertrag sei wegen „Störung der 
Geschäftsgrundlage“ dahingehend anzupassen, dass sich die vereinbarte 
Vertragslaufzeit um die Zeit, in der das Fitnessstudio geschlossen 
werden musste, verlängert wird. 
 
Unmöglichkeit der vertragsgemäßen Nutzung 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (hier: 275 Abs. 1 BGB) ist der 
Anspruch auf Leistung ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner 
oder für jedermann unmöglich ist. Rechtliche Unmöglichkeit ist 
gegeben, wenn ein geschuldeter Erfolg aus Rechtsgründen nicht 
herbeigeführt werden kann oder nicht herbeigeführt werden darf. So 
liegt der Fall nach Ansicht des BGH hier: Während des Zeitraums, in 
dem die Beklagte aufgrund der hoheitlichen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ihr Fitnessstudio schließen 
musste, war es ihr rechtlich unmöglich, dem Kläger die Möglichkeit zur 
vertragsgemäßen Nutzung des Fitnessstudios zu gewähren und damit 
ihre vertraglich geschuldete Hauptleistungspflicht zu erfüllen. 
 
Obwohl die Beklagte das Fitnessstudio im Hinblick auf die zeitliche 
Befristung der Corona-Schutzmaßnahmen lediglich vorübergehend 
schließen musste, liegt kein Fall einer nur „vorübergehenden 
Unmöglichkeit“ vor, die von § 275 Abs. 1 BGB nicht erfasst würde. Ein 
nur zeitweiliges Erfüllungshindernis ist dann einem dauernden 
gleichzustellen, wenn durch das Hindernis die Erreichung des 
Vertragszwecks in Frage gestellt ist und der einen oder anderen Partei 
bei billiger Abwägung der beiderseitigen Belange nicht mehr zugemutet 
werden könnte, die Leistung dann noch zu fordern oder zu erbringen. 
Wird – wie im vorliegenden Fall – für einen Fitnessstudiovertrag eine 
mehrmonatige feste Vertragslaufzeit gegen Zahlung eines monatlich 
fällig werdenden Entgelts vereinbart, schuldet der Betreiber des 
Fitnessstudios seinem Vertragspartner die Möglichkeit, fortlaufend das 
Studio zu betreten und die Trainingsgeräte zu nutzen. 
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Der Zweck eines Fitnessstudiovertrags liegt in der regelmäßigen 
sportlichen Betätigung und damit entweder in der Erreichung 
bestimmter Fitnessziele oder zumindest der Erhaltung von Fitness und 
körperlicher Gesundheit. Deshalb sind für den Vertragspartner gerade 
die regelmäßige und ganzjährige Öffnung und Nutzbarkeit des Studios 
von entscheidender Bedeutung. Kann der Betreiber des Fitnessstudios 
während der vereinbarten Vertragslaufzeit dem Vertragspartner die 
Nutzungsmöglichkeit des Studios zeitweise nicht gewähren, etwa weil 
er – wie hier – das Fitnessstudio aufgrund der hoheitlichen Maßnahmen 
zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie schließen muss, kann dieser 
Vertragszweck für den Zeitraum der Schließung nicht erreicht werden. 
Die von dem Betreiber geschuldete Leistung ist deshalb wegen 
Zeitablaufs nicht mehr nachholbar. 
 
Der BGH weiter: Die Beklagte kann dem Rückzahlungsanspruch des 
Klägers nicht entgegenhalten, der Vertrag sei wegen „Störung der 
Geschäftsgrundlage“ dahingehend anzupassen, dass sich die vereinbarte 
Vertragslaufzeit um die Zeit, in der das Fitnessstudio geschlossen 
werden musste, verlängert wird. Eine Anpassung vertraglicher 
Verpflichtungen an die tatsächlichen Umstände kommt nämlich 
grundsätzlich nicht in Betracht, wenn das Gesetz in den Vorschriften 
über die Unmöglichkeit der Leistung die Folge der Vertragsstörung 
bestimmt. 
 
Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie 
Eine Vertragsanpassung wegen „Störung der Geschäftsgrundlage“ ist 
grundsätzlich nicht möglich, wenn der Gesetzgeber das Risiko einer 
Geschäftsgrundlagenstörung erkannt und zur Lösung der Problematik 
eine spezielle gesetzliche Vorschrift geschaffen hat. Bei Art. 1 des 
Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im 
Veranstaltungsvertragsrecht vom Mai 2020 handelt es sich um eine 
solche spezialgesetzliche Regelung. Als diese Vorschrift geschaffen 
wurde, mussten aufgrund der umfangreichen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen 
Veranstaltungsverbote und Kontaktbeschränkungen eine Vielzahl von 
Veranstaltungen abgesagt und Freizeiteinrichtungen vorübergehend 
geschlossen werden. Daher konnten vielfach bereits erworbene 
Eintrittskarten nicht eingelöst werden. Ebenso konnten Inhaber einer 
zeitlichen Nutzungsberechtigung für eine Freizeiteinrichtung diese für 
eine gewisse Zeit nicht nutzen. 
 
Gesetzgeber wollte Liquiditätsabflüsse und Insolvenzen vermeiden 
Der Gesetzgeber befürchtete, dass die rechtliche Verpflichtung der 
Veranstalter oder Betreiber, bereits erhaltene Eintrittspreise oder 
Nutzungsentgelte zurückerstatten zu müssen, bei diesen zu einem 
erheblichen Liquiditätsabfluss führen würde, der für viele Unternehmen 
im Veranstaltungsbereich eine existenzbedrohende Situation zur Folge 
haben könnte. Zudem sah der Gesetzgeber die Gefahr, dass Insolvenzen 
von Veranstaltungsbetrieben auch nachteilige Folgen für die 
Gesamtwirtschaft und das kulturelle Angebot in Deutschland haben 
könnten. 



 
 
 

 

 
 

4 

SIMON und PARTNER 
Rechtsanwälte 
 
 
Königsallee 20  
40212 Düsseldorf 
Tel: 0211 86602-0  
Fax: 0211 86602-20 
duesseldorf@simon-law.de  
www.simon-law.de 
 

 
Um diese unerwünschten Folgen nach Möglichkeit zu verhindern, 
wollte der Gesetzgeber für Veranstaltungsverträge, die vor dem 
8.3.2020 geschlossen wurden, eine Regelung schaffen, die die 
Veranstalter von Freizeitveranstaltungen vorübergehend dazu 
berechtigt, den Inhabern von Eintrittskarten statt der Erstattung des 
Eintrittspreises einen Gutschein in Höhe des Eintrittspreises 
auszustellen, sofern die Veranstaltung aufgrund der Maßnahmen zur 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnte. Es 
wurde dem Betreiber einer Freizeiteinrichtung ebenfalls das Recht 
eingeräumt, dem Nutzungsberechtigten einen Gutschein zu übergeben, 
der dem Wert des nicht nutzbaren Teils der Berechtigung entspricht. 
Durch diese „Gutscheinlösung“ hat der Gesetzgeber unter 
Berücksichtigung der Interessen sowohl der Unternehmer im 
Veranstaltungs- und Freizeitbereich als auch der Interessen der Kunden 
eine abschließende Regelung getroffen, um die Auswirkungen der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie im 
Veranstaltungs- und Freizeitbereich abzufangen. Eine 
Vertragsanpassung nach den Grundsätzen über die „Störung der 
Geschäftsgrundlage“ findet daneben nicht statt. 
 
Quelle | BGH, Urteil vom 4.5.2022, XII ZR 64/2, PM 56/22 vom 
4.5.2022 
 
 

 
 
 

Urheberrechtlicher Hinweis: 
Der Newsletter ist nur zur persönlichen Information des Empfängers und seiner Mitarbeiter bestimmt. 
Eine Weitergabe des Inhalts an Dritte ist nicht gestattet. Nachdruck, fotomechanische, elektronische oder 
sonstige Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung, 
Verarbeitung bzw. Wiedergabe in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien oder Systemen ist 
– auch auszugsweise – nur nach schriftlicher Zustimmung des Verfassers erlaubt. 
 
Haftungsausschluss: 
Der Inhalt Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Haftung und Gewähr 
für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. Die 
Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar und begründen kein 
Beratungsverhältnis. 
 
Änderung und Abmeldung des Newsletter-Abonnements: 
Sie erhalten unseren aktuellen Newsletter regelmäßig für die von Ihnen angegebenen Rechtsgebiete 
unter der von Ihnen angegebenen E-Mail-Anschrift. Sollten Sie eine Änderung der Rechtsgebiete 
wünschen, lassen Sie uns dies bitte wissen. Wollen Sie den Newsletter nicht mehr beziehen, reicht eine 
kurze E-Mail an duesseldorf@simon-law.de aus, wir werden Sie sodann umgehend aus dem Verteiler 
entfernen. 
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